


































Regierungsrätliche Willkür pur, eine Wiedererwägung wäre 
ohnehin abgelehnt worden! 

erstinstanzlichen Verfügung war oder hätte sein sollen (Alfred Kölz/Jürg Bosshart/M artin Röhl, Kom­
mentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich 1999, Vorbem. 
zu §§ 19-28, Rz. 86). / 

2.2 Im regierungsrätlichen Beschluss Nr. 347 vom 29. März 2011 wurde die Kostenüber­
nahme für einen Staubsauger und ein Bügeleisen rechtskräftig abgelehnt. Zudem verzichtete der 
Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vom 11. Juni 2011 (Verfahren II) ausdrücklich auf eine 
Kostengutsprache für diese beiden Einrichtungsgegenstände. Somit ist diese Kostengutsprache 
nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. 

2.3. Der Beschwerdeführer verlangt sinngemäss, dass der Vorinstanz aus Wirtschaftlichkeits­
gründen zu verbieten sei, Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kessler als Rechtsvertreter beizuziehen. Abge­
sehen davon, dass der Beschwerdeführer in keiner Weise zu begründen vermag, weshalb der Beizug 
von Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kessler nicht akzeptabel ist, ist der Beschwerdeführer hierzu gar 
nicht legitimiert. Jede Partei darf selber entscheiden, ob und durch wen sie sich vertreten lassen will 
(vgl. § 15 VRP). In diesem Punkt ist auf di£ Beschwerde nicht einzutreten. Im Übrigen steht es auch 
dem Beschwerdeführer frei, sich vertreten in lassen. Da er in seiner Beschwerde vom 11. Juni 2011 
(Verfahren II) seine Position schon ausreichend und fundiert dargelegt und auf den Beizug eines 
Anwalts verzichtet hat und der Schriftenwechsel abgeschlossen ist, ist der Beizug eines Rechtsan­
walts nicht nötig. Doch wird die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass sie künftig darauf achte, wenn 
sie sich in einem Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat von einen Rechtsanwalt vertreten 
lässt, dass der Grundsatz der Waffengleichheh verletzt wird, wenn dem rechtsunkundigen ßeschwer-
deführer kein Rechtsvertreter bestellt wird (vgl. RRB Nr. 541 vom 26. Mai 2010). 

Fr. 180.- RA-Minimalhonoraransatz pro Stunde ist kein Argument? Sagenhaft! 
2.4 So weit der Beschwerdeführer in seinen Beschwerden die vom Verwaltungsgericht in sei-

nem Entscheid VGE III 2009 217 vom 24. Februar 2010 getroffenen Feststellungen und Anord­
nungen als rechtswidrig oder unwahr rügt, ist darauf nicht einzutreten (§ 27 Abs. 2 VRP), da dieser 
Entscheid rechtskräftig ist. 

Juristische Realität! 
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von Behörden 
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3.1 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss die Verletzung des Anspruches auf rechtliches 
Gehör geltend. Die Vorinstanz müsse ihm einen Auszug des auf seinen Namen lautenden Projektkon­
tos zustellen, damit er prüfen könne, ob ihm die Rechnung der Freitag Architekten und die Dolmet­
scherkosten belastet worden seien. 

3.2 Der Projektkontoauszug ist ein innerbetriebliches Hilfsmittel. Das auf den Beschwerde-
füRreT4autende Projektkonto enthält alle Aufwand- und Ertragspositionen, die im Zusammenhang 
mit seiner Unterstützung| | gebucht werden. Durch die Aufstellung des Pro­
jektkontoauszuges werden weder Rechte und Pflichten definiert noch hat dies sonst Auswirkungen 
auf den Beschwerdeführer. Das Pföjektkonto umfasst auch Positionen, welche im Falle einer Rück­
erstattungspflicht nicht belastet werden können; Es ist nicht ersichtlich, welche schutzwürdigen 
Interessen für eine Einsichtsnahme betroffen sein sollter,. Unter dem Aspekt des Beschwerdeverfah­
rens besteht kein Anspruch auf Gewährung des Einsichtsrechts. Demzufolge ist der Anspruch auf 
das rechtliche Gehör nicht verletzt. Die Vorinstanz wird jedoch ersucht zu prüfen, ob gemäss Daten­
schutz und unter dem Aspekt des Öffentlichkeitsprinzips ein Anspruch auf Einsicht besteht. 

> O f f o n c i r > h t l i o h iet m a n a l c n a i i ^ h nir>l-i+ oir»l-w Offensichtlich ist man also auch nicht sicher.. 
4.1 Der Anspruch auf Wohnraum gehört zum Kern des Grundrechts auf Existenzsicherung. 

Die Sozialhilfegesetzgebung und die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhiife 
(SKOS-Richtlinien) sehen deshalb die Übernahme der Wohnkosten vor (Felix Wolffers, Grundriss des 
Sozialhilferechts, 2. Auflage, Bern 1999, S. 142). Als Wohnkosten anzurechnen ist der Wohnungs­
mietzins, soweit dieser im ortsüblichen Rahmen liegt. 

4.2 Erachtet die Sozialhilfebehörde einen Mietzins als zu hoch, kann sie die Ausrichtung 
wirtschaftlicher Hilfe mit der Auflage verbinden, eine günstigere Wohnung zu suchen (§ 9 Abs. 1 

5- Bekannt. 



und Abs. 2 Bst. d der Vollziehungsverordnung vom 30. Oktober 1984 zum Gesetz über die Sozialhil­
fe, ShV, SRSZ 380.111). Die Sozialhilfebehörde darf grundsätzlich nur dann den Umzug einer un­
terstützten Person verlangen, wenn dadurch die Lebenshaltungskosten gesenkt werden können oder 
wenn andere wichtige Gründe dafür sprechen. Ob eine von der unterstützten Person gemietete Woh­
nung bezüglich Grösse oder Höhe des Mietzinses angemessen ist oder nicht, ist anhand des Einzel­
falles zu entscheiden. Starre Regeln dazu gibt es weder in der Sozialhilfegesetzgebung, den SKOS-
Richtlinien noch in der Sozialhilfepraxis. Vielmehr ist auf die Verhältnisse im Einzelfall abzustellen. 
Verlangt die Behörde einen Wohnungswechsel, muss der unterstützten Person für den Umzug eine 
angemessene Umzugsfrist und gleichzeitig, sofern es die Umstände gebieten, Hilfe bei der Woh­
nungssuche gewährt werden (Wolffers, a.a.O., S. 142 f.). Die Pflicht der Fürsorgebehörden, die Be­
troffenen bei der Suche nach einer günstigeren Wohnung zu unterstützen, ergibt sich aus den §§ 1 
Abs. 2 Bst. b und 27 Abs. 2 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (ShG, SRSZ 
380.100), welche als Unterstützungsleistung der Fürsorgebehörde auch die persönliche Hilfe vorse­
hen (RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 2). 
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4.3 Überhöhte Wohnkosten sind so lange zu übernehmen, bis eine zumutbare günstigere Lö­
sung zur Verfügung steht. Befindet die Sozialhilfebehörde den Mietzins als zu hoch, darf sie die Un-
terstützungsieistung nicht einfach mit dem Hinweis kürzen, dass am Ort günstigere Wohnungen zu 
haben sind. Kürzungen sind erst am Platz, wenn der Umzug in eine günstigere Wohnung, die ver­
fügbar und zumutbar ist, verweigert wird. Wenn die unterstützte Person konkrete Angebote für zu­
mutbaren Wohnraum ablehnt, darf der Unterstützungsbeitrag um die Mietzinsdifferenz zwischen der 
bewohnten teureren Wohnung und der abgelehnten kostengünstigeren Wohnung gekürzt werden. 
Sollte sich die unterstützte Person weigern oder keine Anstrengungen unternehmen, eine günstigere 
Wohnung zu suchen, dürfen die anrechenbaren Wohnungskosten auf den Betrag reduziert werden, 
der dem in der unterstützungspflichtigen Gemeinde geltenden Richtpreis bzw. dem Mietzins, der für 
günstige Wohnungen der benötigten Grösse marktgängig ist, entspricht. Dies bedeutet unter Um­
ständen, dass die unterstützte Person den teuren Mietzins nicht mehr bezahlen kann und die Kündi­
gung erhält. In diesem Fall ist das Gemeinwesen verpflichtet, eine Notunterkunft zur Verfügung zu 
stellen (SKOS-Richtlinien B.3; Wolffers, a.a.O., S. 143; RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 3 
und E. 7). 

4.4 Eine derart einschneidende Massnahme darf indes nur aufgrund eines korrekt durchge­
führten Verfahrens erfolgen (SKOS-Richtlinien A.8.2). Die Kürzung der Leistung für den Mietzins 
muss einerseits in einem förmlichen Beschluss verfügt werden (Wolffers, a.a.O., S. 143; RRB 
Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 3 und E. 7). Andererseits wird vorausgesetzt, dass vorgängig 
eindeutig und unmissverständlich umschrieben wird, welche Verhaltensweise vom Sozialhilfeemp­
fänger verlangt wird. Gleichzeitig sind die Konsequenzen, namentlich die Kürzung der Leistung für 
den Mietzins, bei Nichtbefolgung der Anordnung anzudrohen, damit sich die betroffene Person der 
Folgen ihres Handelns bewusst wird. Erst wenn diese Auflage nicht erfüllt wird, kann nach Abklä­
rung des Sachverhaltes, nach Einräumung des rechtlichen Gehörs und unter Beachtung des Grund­
satzes der Verhältnismässigkeit eine Kürzung von Sozialhilfeleistungen erfolgen (SKOS-Richtlinien 
A.8.2; Peter Mösch Payot, „Sozialhilfemissbrauch?!", in „Das Schweizerische Sozialhilferecht", Lu-
zern 2008, S. 299/304). 

4.5 Die Vorinstanz erachtet den Mietzins^ 
J als zu hoch. Deshalb hat die Vorinstanz ir ihren 

Beschlüssen Nr. 106 und Nr. 107 vom 23. November 2010|~ 
aufgefordert, ab sofort eine günstigere Wohnung zu suchen. Des Weiteren hat die Voi n i I in M d a -
rauf hingewiesen, dassJHeine von der Sozialberatung angebotene Wohnung|~~ 
Andernfalls werdenj | anrechenbaren Wohnkosten auf die Mietzinslimite von Fr. 800. - gekürzt. 
Mitschreiben vom 24. Februar 2011 hat die Sozialberatung dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass 

| ab sofort in eine möblierte 1-Zimmerwohnung im „Schiller B" an der Gersauerstrasse 78, 
6440 Brunnen mit einem Mietzins von Fr. 800.- (inklusive Nebenkosten) einziehen könne. Gleich-
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Eine absolut willkürliche, jeglicher Grundlage entbehrende Behauptung des juristischen 
Sachbearbeiters "bz". Die ausführlichen sachlichen Begründungen können in den entsprechenden 
Eingaben Schwarz auf Weiss nachgelesen werden. Hier macht es "bz" etwas zu einfach! 

zeitig wies sie den Beschwerdeführer erneijt darauf hin, dass, bei Verweigerung des Angebots die 
anrechenbaren Wohnkosten auf die Mietzmslimite von Fr. 800. - gekürzt werden. Der Beschwerde­
führer wurde sogar ausdrücklich aufgefordert, sich direkt mit dem Vermieter in Verbindung zu set­
zen. Diesbezüglich | i d e r Beschwerdeführer( | untätig. Nachdem die Vorin­
stanz am 14. April 20111 | das rechtliche Gehör gewährte, verfügte sie mit Beschluss Nr. 231 
vom 24. Mai 2011 die Kürzung der Wohnkosten auf Fr. 800.--. Dass die von der Vorinstanz zu 
Recht verfügte Kürzung als urwerhältnismässig erscheint, vermag der Beschwerdeführer in keiner 
Weise stichhaltif 
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Sozialbera­
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solche 
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locken. 
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4.6 Die Ausführung des Beschwerdeführers, dass die Wohnkosten von Fr. 800.- für einen 
Einpersonenhaushalt an die realen Marktverhältnisse sowie der Teuerung angepasst werden sollen, 
sind für die Beurteilung, ob die Kürzung zu Recht oder zu Unrecht erfolgte, ebenfalls irrelevant. Die 
internen Weisungen, welche für einen Einpersonenhaushalt einen Mietzins von maximal Fr. 8 0 0 -
vorsehen, sind so weit anwendbar, als solche Wohnungen auf dem Markt tatsächlich angeboten wer­
den (RRB Nr. 1202 vom 10. November 2009, Erw. 2.2.2, RRB Nr. 347 vom 29. März 2011, E. 
4.2). Vorliegend h a t | | ein konkretes und zumutbares Wohnange­
bot von Fr. 800. - abgelehnt, was dem Richtpreis entspricht. Somit durfte die Vorinstanz den Unter-
stützungsbeitrag um die Mietzinsdifferenz zwischen der bewohnten teueren Wohnung| 
und der abgelehnten kostengünstigeren Wohnung (Fr. 800.-) kürzen. 

4.7.1 Des Weiteren führt der Beschwerdeführer aus, dass mit der Kürzung der Wohnkosten 
auf Fr. 800.- ein Minusbetrag von Fr. 495. - im Grundbedarf entstehe und deshalb nur noch 
Fr. 1000.- Grundbedarf für einen 2-Personen-Haushalt zur Verfügung stehen würden. 

4J.2. Die Vorinstanz hat die Wohnkosten gekürzt, weil der Beschwerdeführer | 
| Umzug in die 1-Zimmerwohnung im Schiller B verweigerten. Weil die Leistungskürzung 

als Sanktion einer nicht befolgten Auflage dient, versteht es sich von selbst, dass mit der Kürzung 
der Wohnkosten der Beschwerdeführer| | einen kleineren Unterstützungsbetrag er­
halten. 

Korrupte Behörden und Justiz > Sozialhilfepolitik mit Hilfe von Sanktionen! 

5. Der Beschwerdeführer verlangt die Berücksichtigung der zusätzlichen monatlichen Kosten 
für die doppelte Haushaltsführung (Verfahren I). Durch die örtliche Trennung würden zusätzliche 
Kosten entstehen, die ergänzend im Unterstützungsbudget, insbesondere im Grundbedarf zu be­
rücksichtigen seien. Korrekterweise müsste die Vorinstanz beim Grundbedarf den Betrag für einen 
separaten 1-Personen-Haushalt von je Fr. 977.- berücksichtigen, wenn sie weiterhin von seiner 
Ehefrau einen Umzug in die 1-Zimmerwohnung im Schiller B verlange. Wenn die Ehefrau des Be­
schwerdeführers in einer separaten Wohnung (in einem anderen Haus) wohnen würde, müsste die 
Vorinstanz konsequenterweise bei beiden beim Grundbedarf von einem 1-Personen-Haushalt ausge­
hen. Solange aber die Ehefrau des Beschwerdeführers noch im gleichen Haus wohnt, darf die Vorin­
stanz den Betrag für einen 2-Personen-Haushalt im Grundbedarf berücksichtigen. Mit der Verweige­
rung des Wohnungsangebots bleibt die Ehefrau effektiv] | an der Ger-
sauerstrasse 32, Brunnen, die sich im gleichen Gebäude wie die Wohnung des Beschwerdeführers 
befindet. Die Wohnsituation des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau bleibt somit unverändert. 
Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen. 

6. Der Beschwerdeführer verlangte zunächst, dass ihm Kostengutsprache für Pfannen, Ge­
schirr und übrige Küchenausstattung im Betrag von Fr. 200.-, für ein Bügelbrett im Betrag von 
Fr. 60. - sowie für einen Bürodrehstuhl | | im Betrag von Fr. 189.- erteilt werde. 

6.1 Kosten für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände können als weitere situationsbedingte 
Leistungen zulasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden, wenn ein ausgewiesener 
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Bedarf besteht (SKOS-Richtlinien C.1.7 und C.1.8). Ein ausgewiesener Bedarf liegt beispielweise 
bei einem Umzug in eine andere Gemeinde bzw. in einen anderen Kanton vor. Die Kosten für die 
Finanzierung der sofort erforderlichen Einrichtungsgegenstände sind durch die bisherige Wohnsitz­
gemeinde jedoch nur zu übernehmen, wenn weder eine Gratisanschaffung noch die Anschaffung von 
Occasionsmöbeln möglich ist. Zudem muss die unterstützte Person den Bedarf für Mobiliar und 
Einrichtungsgegenstände rechtzeitig bei der Behörde geltend machen und vor Abschluss eines Kauf­
oder Mietvertrages einen Antrag auf Kostenübernahme stellen (Handbuch für Sozialhilfe C.1.8, RRB 
Nr. 347 vom 29. März 2011 E. 11). 

^ 
Eine willkürliche und haarsträubende Begründung! 
6.2. Der Beschwerdeführer kann keinen Bedarf für die beantragten Einrichtungsgegenstände 

nachweisen. Einzig der Umstand, dass er kein Bügelbrett oder kein Pfannenset besitzt, belegt nicht, 
dass er diese Gegenstände wirklich benötigt. Es liegen zudem keine Hinweise auf einen bevorste­
henden Umzug in eine andere Wohnung vor. Der Bedarf für ein Bügelbrett ist deshalb zu verneinen, 
weil mit dem ausdrücklichen Verzicht auf ein Bügeleisen sich auch die Anschaffung eines Bügel­
bretts erübrigt. Des Weiteren ist schwer nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer seit 2005 im-

-iTteflTur kalte Speisen zu sich nahm und deshalb über keine Pfannen und Kochgeschirr verfügt. 
Auch ist wenig glaubhaft, dass | | des Beschwerdeführers zurzeit 
wohnt, keine Koch- und Geschirrgerätschaften aufweist. Der Bedarf für ein Pfannenset ist deshalb 
nicht nachgewiesen. Auch den Bedarf für einen Bürodrehstuhl belegt der Beschwerdeführer nicht. 
Lediglich der Hinweis, dass j | viel sitzen müsse - vor allem für die Vorbe­
reitung auf die kommenden Prüfungen im Herbst - und deshalb später einmal Rückenprobleme 
bekommen könntejjechtfertigt die Anschaffungeines speziellen Bürodrehstuhl noch nicht. Ange­
blich habe( | bereits Rückenschmerzen, doch belegt er dies in keiner Weise. Folglich 
besteht keine Pflicht der Vorinstanz zur Übernahme dieser Kosten im Rahmen der wirtschaftlichen 
Hilfe. Die Verwaltungsbeschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen. 

7.1 Der Beschwerdeführer verlangt eine Kostengutsprache für die Beauftragung von dipl. 

Diese "Begründung" ist unglaublich!!! Dass einer keine Ahnung von Baubiologie und schon 
aar nicht von MCS hat, spielt für (korrupte) Behörden keine Rolle! 

I:i Das Verwalturigsgericht hat mit U rjeY 
iit de 

vom 24. Februar 2010 (VÜE III 20Ü9 217) beauf-
tragt, im Zusammenhang mit der Zumutbarkeit der Wohnsituation des Beschwerdeführers weitere 
Abklärungen zu treffen. In Erfüllung dieses VerwaRungsgerichtsentscheides muss die Vorinstanz 
feststellen, welche Materialien für das vom Beschwerdeführer bewohnte Zimmer im Hotel Alpina, 
inkl. Zugangsbereichi,\verwendet wurden und welche Kriterien eine analoge, günstigere Wohnung zu 
erfüllen hätte (vgl. VGENIII 2009 217, E. 5.3 , RRB Nr. 998 vom 12. Oktober 2010, E. 5.2 ). Hier­
zu hat die Vorinstanz mit Beschluss Nr. 247 vom 21. Juni 2011 den Architekten Benedict Steiner, 
Schwyz beauftragt und ihm das Recht eingeräumt, einen Bauökologen beizuziehen, sofern er dies 
als notwendig erachtet. Inwiefern Architekt Benedikt Steiner für diese Aufgabe als ungeeignet er­
scheint, vermag der Beschwerdeführer nicht stichhaltig zu begründen. In diesem Punkt wird die 
Beschwerde abgewiesen. \ Die Materialien sind seit Jahren bekannt! Und was MCS-gerecht 

bedeutet -nämlich duftstoff- und seh ad Stoff frei - auch! 
8.1 Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der Dispositivziffer 3 des angefochtenen 

Beschlusses Nr. 247 vom 21. Juni 2011 (Verfahren III). Darin wird der Beschwerdeführer aufgefor­
dert, bei der Durchführung der Materialienabklärungen mitzuwirken, insbesondere den damit betrau­
ten Personen am festgelegten Termin Zutritt zu seinen Räumlichkeiten zu gewähren. 

8.2 Die Begründung des Beschwerdeführers, dass er den Zutritt zu seinen Räumlichkeiten 
verweigern dürfe, ist nicht nachvollziehbar. Damit festgestellt werden kann, ausweichen Materialien 
das vom Beschwerdeführer bewohnte Zimmer im Hotel Alpina, inkl. Zugangsbereich besteht, ist der 
Zutritt unumgänglich. £^§t̂ nach dieser Feststellung kann beurteilt werden, ob eine analoge, günsti­
gere Wohnung zu finden istTBerejts im Verfahren vor Verwaltungsgericht wurde der Beschwerdefüh­
rer auf seine im Verwaltungsverfahren wie auch im Sozialhilferecht geltende Mitwirkungspflicht hin­
gewiesen (§ 19 VRP, § 10 ShV). Das Verwäjtungsgericht hat klar und unmissverständlich festgehal-

Die Materialien sind seit Jahren bekannt. Ich lasse mich von korrupten Behörden und Justiz 
nicht schikanieren! Hier geht es nicht um Wahrheitsfindung, sondern um "Politik"! 



Korrupten Behörden und Justiz geht es darum, MCS-gerechtes Wohnen mit einem Beizug eines CVP-Gefällig-
keitsgutachters etc. auszuhebein. Die behördliche Begründung, ohne Zutritt wisse man nicht, worum es gehe, ist 
VERLOGEN und HEUCHLERISCH > siehe Vorakten! Wie MCS-gerechter Wohnraum beschaffen sein muss, 
geht aus der entsprechenden Fachliteratur hervor. Zudem sind in meinem Fall die baulichen Anforderungen via 
Arztzeugnisse ausgewiesen. 

teilzunehmen und eine Besichtigung seines Zimmers im Hotel Alpina zu ermöglichen, damit dessen 
Bauweise bzw. die Beschaffenheit und die verarbeiteten Materialien uiiteB«Gbtauejxl£nJ<öjTnen. Er 
habe u.a. der Vorinstanz im Rahmen des Augenscheins aufzuzeigen, welche Kriterien ein fürlhn 
geeigneter Wohnraum aufzuweisen hat(VGE III 2009 217, E. 5.4, RRB Nr. 998 vom 12. Oktober 
2010. E. 6.2). In diesem Punkt wird die Beschwerde abgewiesen. 

Mit Ehrlichen würde ich zusammenarbeiten. Aber ich kooperiere ganz sicher nicht mit korrupten Behörden 
und Justiz, nur, dass diese MCS-gerechtes Wohnen leichter aushebeln kann! 

Beschlusses Nr. 247 vom 21 . Juni 2011, bzw. die zusätzliche Auszahlung einer Integrationszulage 
fürfl I Besuch eines Deutschkurses. 

"Theorie" im 
Sozialhilfe-
Hinterwäldler 
Kanton 
Schwyz... 

9.1 Eine Integrationszulage wird nicht erwerbstätigen Personen gewährt, die das 16. Lebens­
jahr vollendet haben und sich besonders um ihre soziale und/oder berufliche Integration sowie um 
diejenige von Menschen in ihrer Umgebung bemühen. Die Integrationszulage soll dem Aufwand und 
der Bedeutung der erbrachten Integrationsleistung angemessen sein. Über die Integrationszulage 
sollen berufliche Qualifizierung, Schulung und Ausbildung, gemeinnützige oder nachbarschaftliche 
Tätigkeit sowie die Pflege von Angehörigen finanziell honoriert und gefördert werden (vgl. C.2 SKOS-
Richtlinien). 

.und auf diese Weise hebelt die Schwyzer Behördenmafia obige positive Anreize in der Praxis aus. 
9.2 Für fremdsprachige Personen ist derJBesuch eines normalen Deutschkurses eine Not-

wendigkeit für die Bewältigung des Alltages Und somit keine ausserordentliche Integrationsleistung, 
die eine Integrationszulage rechtfertigen würde. Die Vorinstanz hat die Integrationszulage zu Recht 
abgelehnt. 

10. Die Vorinstanz fordert den Regierungsrat auf, dem Beschwerdeführer gemäss § 23 Abs. 
3 VRP wegen missbräuchlicher Beschwerdeführung einen Verweis zu erteilen oder ihm eine Ord­
nungsbusse aufzuerlegen. Nach dieser Bestimmung kann die Behörde Parteien und Dritten, die ein 
Verfahren leichtfertig einleiten oder führen oder in anderer Weise den gebotenen Anstand verletzen, 
einen Verweis erteilen oder eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1000.-- auferlegen. Nach der verwal­
tungsgerichtlichen Rechtsprechung darf eine Sanktion im Sinne von § 23 Abs. 3 VRP nur in ganz 
eindeutigen Fällen ausgesprochen werden, damit sie im Interesse des Rechtsschutzes nicht zu ei­
nem Prozess-Abschreckmittel werde (vgl. EGV-SZ 1996, Nr. 52, E. 2 mit Hinweis). Der Regierungs­
rat sieht davon ab, gegen den Beschwerdeführer eine Massnahme in Sinne von § 23 VRP anzuord­
nen. Die vom Beschwerdeführer zur Begründung seiner Anträge verwendete Wortwahl zeugt zwar 
nicht gerade von einem respektvollen Verhalten gegenüber der Vorinstanz und deren Rechtsvertreter 
sowie der Beschwerdeinstanz. In den Eingaben des Beschwerdeführers werden die Grenzen des ge­
botenen Anstandes teilweise zwar erreicht, nicht aber überschritten. Zudem hat sich auch die Vorin­
stanz vefbal gewehrt./ \ 
Dennoch wird dem Beschwerdeführer nahegelegt, bei zukünftigen Eingaben sachlich zu bleiben und 
von diffamierenden Beilagen und Bemerkungen abzusehen, ansonsten müsste ihm das nächste Mal 
mindestjens ein'Verweis erteilt werdeny 

/ 

Auszug aus 
der Verord­
nung über 
die Verwal­
tungsrechts­
pflege des 
Kantons 
Schwyz 
(VRP). 

Behördliches Ziel!! 

ester Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, was ihnen 
gefällt, sondern was wahr ist! 

11,1 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass alle Beschwerden abgewiesen werden, soweit 
darauf eingetreten werden kann. Gemäss § 72 Abs. 2 VRP werden die Kosten für den E/tass eines 
Entscheides in der Regel der unterliegenden Partei Überbunden. Auf die Erhebung von Verfahrens-
kosjt̂ n wird praxisgemäss verzichtet, wenn der Sozialhilfeempfänger unterliegt. Der Regierungsrat 
sieht vorliegend keinen Grund, von dieser Praxis abzuweichen. i,, , . -j. 4—. x ...•,., .. , 
/ & Und das diesmal mit Willkur! 

EIN 
NEUER 
TRICK! 

11.2 Im Rechtsmittelverfahren und in verwaltungsgerichtlichen Klagefällen hat die unterlie­
gende der obsiegenden Partei eine dem Aufwand angemessene Entschädigung auszurichten, welche 
die Behörde festsetzt (§ 74 Abs. 1 VRP). Eine Parteientschädigung wird den Bezirken, Gemeinden 
und Körperschaften des kantonalen Rechts, soweit sie sich im Verfahren anwaltlich vertreten lassen, 
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Christliche Fürsorgepolitik ä la Alois Kessler, Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl: Damit sollen in der Gemein-
|de Ingenbohl neu Sozialhilfebezüger eingeschüchtert werden, damit sie keine Anträge mehr stellen! 



zugesprochen (§ 74 Abs. 2 VRP}, Demzufolge hat der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine ange­
messene Parteientschädigung zu einrichten, welche auf Fr. 1700.- festzusetzen ist. 

Einem Bedürftigen sollen nach einem Willkür-Urteil noch Anwaltskosten der Gegenpartei von Fr. V700. 
auferlegt werden! Bravo, jetzt sieht wenigstens jedermann, was politisch bezweckt wird! 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Die Beschwerden I (VB 176/2011) II (VB 177/2011) und III (VB 213/2011) werden ab­
gewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2. Verfahrenskosten (inklusive Kanzleikosten) werden keine erhoben. 

3. Der Gemeinde Ingenbohl wird zulasten des Beschwerdeführers eine Parteientschädigung 
von Fr. 1700.- zugesprochen. 

4. Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit dessen Zustellung Beschwerde beim 
kantonalen Verwaltungsgericht, Postfach 2266, 6431 Schwyz, erhoben werden. 

5. Zustellung: Beschwerdeführer; Rechtsvertreter der Vorinstanz (2); Departement des In­
nern,- Staatskanzlei (als Rechnungsführerin/im Dispositiv; VB 176/2011, VB 177/2011 und VB 
213/2011); Sicherheitsdepartement (unter Rückgabe der Akten). 

Im Namen des Regierungsrates: 

Armin Hüppin, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

Weiss Hüppin überhaupt, was er als Landammann unterschreibt? Liest er es vorher 
sorgfältig durch? 
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